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Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmis-
sionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) - hier: Lärmschutzwall
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Bebauungsplan Nr. 2-16
"Ehlershäuser Weg"
mit örtlichen Bauvorschriften

Lage des Plangebiets

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

Planzeichenerklärung

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde von der
Abteilung Stadtplanung und Umwelt der Stadt
Burgdorf  ausgearbeitet.

Burgdorf, den  22.06.2021

Fachbereich Abteilung
Stadtentwicklung Stadtplanung
und Hochbau und Umwelt

gez. Fischer gez. Borchers
__________ ______________
Bauoberrat Abteilungsleiterin

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Burgdorf
hat  in seiner Sitzung am 10.03.2020 dem
Entwurf  des  Bebauungsplans  und  der  Begrün-
dung zugestimmt und die öffentliche  Auslegung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden
am 14.03.2020 ortsüblich bekanntgemacht.

Der  Entwurf  des  Bebauungsplans  und  die Be-
gründung haben vom 23.03.2020 bis 24.04.2020
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  öffentlich ausgelegen.

Burgdorf, den  22.06.2021

gez. Ar. Pollehn
______________
Bürgermeister

Der Rat der  Stadt Burgdorf  hat  den Bebauungs-
plan  nach  Prüfung der  Stellungnahmen gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am
10.06.2021 als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) und
die Begründung beschlossen.

Burgdorf, den  22.06.2021

gez. Ar. Pollehn
_______________
Bürgermeister

Der vom  Rat der  Stadt  Burgdorf   als
Satzung  beschlossene Bebauungsplan ist
gemäß § 10   Abs. 3  BauGB  am 15.07.2021
im gemeinsamen Amtsblatt  Nr. 27 für die
Region Hannover und die Landeshauptstadt
Hannover bekanntgemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am 15.07.2021
rechtsverbindlich geworden.

Burgdorf, den 15.07.2021
gez. Ar. Pollehn
______________
Bürgermeister

Innerhalb eines  Jahres nach  Inkrafttreten des
Bebauungsplans   sind   die  Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften, die Verletzung
von Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans
oder  beachtliche  Mängel  des  Abwägungsvor-
gangs  nicht geltend gemacht worden (§ 215
BauGB).

Burgdorf, den 15.07.2022 gez. Ar. Pollehn
______________
Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss Planverfasser

Inkrafttreten

Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften

Öffentliche Auslegung

Satzungsbeschluss

Verfahrensvermerke

Maßgebliche Fassung der Baunutzungsverordnung

Präambel
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert am 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728)
i.V.m. §§10 und 58 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der
Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert am 28.04.2021 (Nds. GVBl. S. 240)
sowie des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012 (Nds.
GVBl. 2012, S. 46) zuletzt geändert am 10.11.2020 (Nds. GVBl. S. 384)  hat der  Rat der Stadt
Burgdorf den  Bebauungsplan  Nr. 2-16   "Ehlershäuser Weg", bestehend aus der Planzeichnung und
den nachstehenden textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften als Satzung
beschlossen.

Burgdorf, den 22.06.2021

    (LS)
gez. Ar. Pollehn

                                         _____________
  Bürgermeister

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786).

Kartengrundlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte,

Maßstab 1 : 1.000.
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nieders. Vermessungs-und Katasterverwaltung

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand: 08.07.2019). Sie ist hinsichtlich
der Darstellung von Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Hannover, den 28.06.2021

Az.: 18059.BP2         (LS) gez. M- Evensen
________________

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Burgdorf
hat in seiner Sitzung am 29.01.2019 die
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 2-16
"Ehlershäuser Weg" mit örtlichen Bauvorschriften
beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs.1
BauGB am 09.11.2019 ortsüblich bekanntge-
macht worden.

Burgdorf, den  22.06.2021

gez. Ar. Pollehn
______________

  Bürgermeister

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Burgdorf
hat  in seiner Sitzung am 26.01.2021 dem
geänderten Entwurf  des  Bebauungsplans  und
der  Begründung zugestimmt und die erneute
öffentliche  Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden
am 30.01.2021ortsüblich bekanntgemacht.

Der  Entwurf  des  Bebauungsplans  und  die Be-
gründung haben vom 08.02.2021 bis 12.03.2021
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  öffentlich ausgelegen.

Burgdorf, den  22.06.2021

gez. Ar. Pollehn
______________
Bürgermeister

Erneute Öffentliche Auslegung
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